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Hohe Teilnahmequote beim Emissionshandel im 
Luftverkehr 
Deutsche Emissionshandelsstelle prüft eingereichte 
Monitoringkonzepte 
Über die Hälfte der Deutschland zugeordneten Teilnehmer am Emissionshandel im 
Luftverkehr haben mittlerweile die erforderlichen Monitoringkonzepte zur Erfassung ihrer 
jährlichen CO2-Emissionen und Transportdaten bei der Deutschen Emissionshandelsstelle 
(DEHSt) im Umweltbundesamt eingereicht. Die Kontaktaufnahme mit den 
Luftfahrzeugbetreibern – von der großen Fluggesellschaft bis zum Hobby- oder 
Businessflieger – gestaltete sich anfangs teilweise schwierig, da vor allem kleine 
Betreiber nicht wussten, dass auch sie betroffen sind. Auch viele außereuropäische 
Fluggesellschaften, die mit den Richtlinien der EU wenig vertraut sind, mussten für das 
Thema erst sensibilisiert werden. „Mit der Rücklaufquote sind wir sehr zufrieden, denn wir 
erfassen damit gut 97 Prozent der gesamten CO2-Emissionen des Luftverkehrs,“ sagt Dr. 
Hans-Jürgen Nantke, Leiter der Deutschen Emissionshandelsstelle (DEHSt) im 
Umweltbundesamt (UBA). „Erfreulich ist auch die hohe Beteiligung außereuropäischer 
Airlines.“ 

Der Emissionshandel für den Luftverkehr beginnt 2012; doch bereits für 2010 müssen 
Luftfahrzeugbetreiber ihre jährlichen Emissionen und Transportdaten erfassen und der DEHSt 
berichten. Grundlage hierfür sind die Monitoringkonzepte, die bis zum 20.10.2009 einzureichen 
waren und nun vom Umweltbundesamt geprüft und genehmigt werden. Nach der 
Verwaltungsmitgliedsstaatenliste der Europäischen Kommission ist die DEHSt für insgesamt 326 
Luftfahrzeugbetreiber zuständig. Bei der DEHSt haben bisher 135 Luftfahrzeugbetreiber 
Monitoringkonzepte eingereicht; darunter sämtliche größeren Fluggesellschaften. 
Luftfahrzeugbetreiber können sich von ihren Pflichten zur Abgabe von Monitoringkonzepten und 
Berichten befreien lassen, wenn sie die Voraussetzungen erfüllen, die die 
Datenerhebungsverordnung 2020 (DEV 2020) vorgibt. Dies ist z. B. der Fall, wenn das 
höchstzulässige Startgewicht der Maschine unter einem bestimmten Schwellenwert liegt. Die 
DEHSt hat bisher 56 solcher Befreiungsanträge erhalten. 

Wer bisher weder ein Monitoringkonzept noch einen Befreiungsantrag eingereicht hat, ist 
weiterhin in der Pflicht: Denn am Emissionshandel teilnehmen müssen grundsätzlich alle 
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Betreiber, deren Luftfahrzeuge im Hoheitsgebiet der Europäischen Union starten oder landen. 
Das gilt sowohl für gewerbliche Airlines als auch für Betreiber privater Maschinen und 
Businessjets. Diesen Betreibern hat die DEHSt daher, wie in der Datenerhebungsverordnung 2020 
vorgesehen, Nachfristen gesetzt. 

Die Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHSt) im Umweltbundesamt ist die zuständige nationale 
Behörde in Deutschland für die Umsetzung des europaweiten Emissionshandels für stationäre 
Anlagen ebenso wie für den Luftverkehr. Zu ihren Aufgaben gehören die Zuteilung und Ausgabe 
der Emissionsberechtigungen, die Prüfung der Emissionsberichte sowie die Führung des 
Emissionshandelsregisters. 
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